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Dri er Beschluss 

zur Änderung der Speziellen Ordnung für den 

Masterstudiengang „Romanis k“ 

des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – 

der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Aufgrund von § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs 05 – Sprache, Literatur, Kultur – am 20.03.2025 den nachstehenden Beschluss 

gefasst: 

Art. 1 

Änderungen 

Die Spezielle Ordnung für den Masterstudiengang „RomanisƟk“ vom 15.04.2020, zuletzt geändert durch Be-

schluss vom 06.06.2024, erfährt die im Anhang dargestellten Änderungen. 

Art. 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss triƩ am Tage nach seiner Verkündung in KraŌ. Der neue Wortlaut der geänderten Ordnung wird 

in den MiƩeilungen der Universität Gießen bekannt gemacht. 

Gießen, den 06.05.2025 

Prof. Dr. Katharina Lorenz 

Präsidentin der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Anhang: 

Darstellung der Änderungen 
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   Anhang: Darstellung der Änderungen 

§ 1 Anwendungsbereich (zu § 1 AllB) 

In Ergänzung der Allgemeinen BesƟmmungen für Bachelor- und Masterstudiengänge der Justus-Liebig-Universi-

tät Gießen vom 20.02.2019 (AllB) in der jeweils gülƟgen Fassung regelt diese Ordnung das Studium und die Prü-

fungen im Master-Studiengang RomanisƟk. 

§ 4 Zulassung (zu § 5 AllB) 

(1) Die ZulassungDer Zugang zum Masters-Studiengang setzterfordert einen Bachelor-Abschluss voraus, der an 

einer Hochschule im In- und/oder Ausland erworben wurde bzw. eine vergleichbare QualifikaƟon, die mindestens 

Module im Umfang von 40 CP im gewählten Haupƞach umfasst. Die Studiengänge Lehramt an Haupt- und Real-

schulen, Lehramt an Gymnasien, Lehramt an berufsbildenden Schulen werden ebenfalls anerkannt, sofern als Un-

terrichtsfach eine romanische Sprache erfolgreich studiert wurde. 

(2) Für die Zulassung zum Masterstudiengang muss das vorausgesetzte Studium mindestens 180 CP umfassen. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann andere Studiengänge nach Einzelfallprüfung als gleichwerƟg anerkennen. Die 

Zulassung kann mit Auflagen von zusätzlich zu erbringenden Studienleistungen zum Nachholen erforderlicher 

Kenntnisse im Umfang von bis zu 30 CP verbunden werden, deren Nachweis innerhalb der ersten zwei Semester 

erfolgen muss. 

(4) Vor der Einschreibung sind je nach gewähltem Haupƞach Sprachkenntnisse in Spanisch oder Französisch als 

Studienvoraussetzung wie folgt nachzuweisen: 

a) durch ein Sprachzertifikat, Niveau GER B2, oder 

b) durch eine an einer Hochschule bestandene Spanisch- oder Französisch-Prüfung, die nachweislich das Ni-

veau B2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre, oder 

c) sonstige geeignete Nachweise von Spanisch- oder Französischkenntnissen auf dem Niveau GER B2 oder 

d) durch den erfolgreich bestandenen Studiengang B. A. Romanistik der JLU. 

§ 6 Aufbau des Studiums (zu § 7 AllB) 

(1) Der Studienverlaufsplan (Anlage 1) gibt den Studierenden Hinweise zur Planung des Studiums. Insbesondere 

zur Wahl von Spezialisierung und außerfachlichen Modulen wird eine Studienfachberatung angeboten. 

(2) Der Studiengang gliedert sich in ein romanisƟsches Haupƞach (mit PrakƟkum) im Umfang von 50 CP (Franko-

romanisƟk/Französisch oder (HispanisƟk/Spanisch oder GalloromanisƟk/Französisch oder LusitanisƟk/Portugie-

sisch) und ein Nebenfach (40 CP). Das Thesis-Modul umfasst 30 CP. Wählbare Nebenfächer sind: Anglophone Li-

terary, Cultural and Media Studies (ALCMS) und English LinguisƟcs (EnglLinguisƟcs), Anglophone Studies, Fran-

koGalloromanisƟk/Französisch (sofern nicht Haupƞach), Geschichte, HispanisƟk/Spanisch (sofern nicht Haupt-

fach), Kunstgeschichte, LusitanisƟk/Portugiesisch (sofern nicht Haupƞach), Soziologie oder PoliƟkwissenschaŌ. 

Das Studium des Nebenfachs wird in der Nebenfachordnung des anbietenden Fachbereichs geregelt. Ein Wechsel 

des Nebenfachs ist einmalig möglich. 

§ 7 Module (zu § 8 AllB) 

(1) Das Modulhandbuch ist in der Anlage 2 der vorliegenden Speziellendieser Ordnung enthalten. 

(2) Wahlpflichtmodule können nur solange gewählt werden, wie dies zum Erreichen der nach § 5 Abs. 1 vorgese-

henen CP erforderlich ist. 
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§ 8 Teilnahme an Veranstaltungen (zu § 17 AllB) 

(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung ist die vollständige Teilnahme an allen für ein Semester 

geplanten und durchgeführten Veranstaltungsterminen der Lehrveranstaltung. Vorlesungen sind von dieser Re-

gelung ausgenommen. 

(2) Fehlzeiten im Umfang von bis zu maximal drei Veranstaltungsterminen lassen den Anspruch auf Zulassung zur 

Prüfung unberührt. 

 

(3) Die regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn maximal drei Lehrveranstaltungstermine versäumt wurden. Bei 

darüber hinausgehenden Fehlzeiten, jedoch maximal bis zur HälŌe der Lehrveranstaltungstermine, entscheidet 

die oder der Lehrende, in welcher Weise die Fehlzeiten durch Äquivalenzleistungen ausgeglichen werden können. 

 

(4) Zulassungen zur Prüfung vor Ende der Lehrveranstaltungszeit eines Semesters erfolgen unter dem Vorbehalt, 

dass die entsprechende Prüfungsvorleistung noch erbracht wird."(1) An den Veranstaltungsterminen einer Lehr-

veranstaltung ist verpflichtend regelmäßig teilzunehmen, davon ausgenommen sind Vorlesungen. 

(2) Regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn nicht mehr als drei Veranstaltungstermine versäumt wurden. Bei 

darüberhinausgehenden Fehlzeiten bis maximal zur HälŌe der Lehrveranstaltungstermine, entscheidet die oder 

der Lehrende, ob und in welcher Weise die Fehlzeiten durch Äquivalenzleistungen ausgeglichen werden können. 

Regelmäßige Teilnahme an allen Veranstaltungen ist Pflicht; hiervon ausgenommen sind Vorlesungen. 

§ 8§ 9 Prüfungsleistungen (zu §§ 17, 18, 22, 23, 24 AllB) 

(1) Das Prüfungsverfahren und die Prüfungsanforderungen für Erst- und Wiederholungsprüfung ergeben sich aus 

der jeweiligen Modulbeschreibung. 

(2) Soweit die Modulbeschreibung nichts Abweichendes besƟmmt, sind Prüfungsformen: 

1. Klausur: Dauer 45 - 90 Minuten. Die Dauer von Klausuren wird von der DozenƟn oder dem Dozenten zu 

Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben; 

2. Mündliche Prüfung: Dauer 15 - 30 Minuten; 

3. Hausarbeit: Umfang in der Regel 18 - 22 Seiten, Bearbeitungszeit 8 - 10 Wochen, es bestehen feste Ab-

gabefristen: 15.03. im Wintersemester sowie 15.09. im Sommersemester; 

4. Kombiniert mündliche-schriŌliche Prüfung: Gemäß UNIcert-Rahmenordnung besteht die kombinierte 

mündlich-schriŌliche Prüfung aus den folgenden gleichgewichteten Teilen: Hörverstehen (ca. 45 Min.), 

Leseverstehen (ca. 60 Min.), schriŌlicher Ausdruck (ca. 90 Min.), mündlicher Ausdruck (ca. 30 Min.); 

5. Porƞolio: Eine Sammlung von 4 - 8 kurzen schriŌlichen Übungsaufgaben zu einzelnen Lehrveranstal-

tungssitzungen im Umfang von insgesamt 10 - 20 Seiten, Bearbeitungszeit: 3 - 6 Wochen; 

6. ePorƞolio: Eine elektronische Sammlung von 4 - 8 kurzen Übungsaufgaben zu einzelnen Lehrveranstal-

tungssitzungen; Bearbeitungszeit 3 - 6 Wochen; 

7. Übungsaufgabe: SchriŌliche Ausarbeitung von 1 – 2 Seiten zu einzelnen Lehrveranstaltungssitzungen o-

der 15 Minuten Audio/Video, Bearbeitungszeit 1 Woche; 

8. PrakƟkums- und Projektberichte: SchriŌlicher Bericht über den Verlauf der jeweiligen Praxisphase im 

Umfang von 10 - 15 Seiten; Bearbeitungszeit 8 - 10 Wochen; es bestehen feste Abgabefristen: 15.03. im 

Wintersemester sowie 15.09. im Sommersemester; 

9. PräsentaƟon mit oder ohne schriŌliche Ausarbeitung: PräsentaƟon (15 - 30 Minuten; Bearbeitungszeit 2 

- 4 Wochen) und darauf bezogene schriŌliche Ausarbeitung (6 - 12 Seiten; Bearbeitungszeit 8 - 10 Wo-

chen), es bestehen feste Abgabefristen: 15.03. im Wintersemester sowie 15.09. im Sommersemester. Die 
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genaue Prüfungsform wird zu Beginn der Veranstaltung durch die Modulverantwortliche bzw. den Mo-

dulverantwortlichen bekannt gegeben. 

§ 10 Masterprüfung (zu § 20 AllB) 

Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die nach den §§ 5-7 erforderlichen Module bestanden wurden. 

§ 11 Masterprüfung und Gesamtnotenberechnung (zu § 20 AllB) 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die nach den §§ 5-7 erforderlichen Module bestanden wurden. 

(2) Die Gesamtnote wird gebildet aus dem arithmeƟschen MiƩel der Modulnoten nach CP-Gewichtung. 

§ 11§ 12 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
Diese Ordnung in der Fassung des Zweiten DriƩen Änderungsbeschlusses gilt ab dem Wintersemester 

2024/20252025/26 bis dahin gelten die bisherigen BesƟmmungen fort. Die in den QualifikaƟonszielen genannten 

Sprachniveaus in den Modulen 05-MA-R-005, 05-MA-R-006, 05-MA-R-019 und 05-MA-R-020 gelten rückwirkend 

für die Studierenden ab dem Wintersemester 2020/21. 

Anhang 

Anlage 1: Studienverlaufspläane 

Anlage 2: Modulbeschreibungen 
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SVP MA Romanistik HF „FrankoGalloromanistik/Französisch“ 50 CP plus Thesis 
 Modulbezeichnung/Modulcode 

 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

t-

m
o

d
u

le
 

Langue et communicaƟon I 
05-MA-R-005 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Langue et communicaƟon II 
05-MA-R-006 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 

(1
 a

u
s 

2
) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-007 
LinguisƟk II 
05-MA-R-008 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-009 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-010 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

PrakƟkum 
05-MA-R-014 

10 P  

Summe CP 50  

Master-Thesis 
05-MA-R-013 

30  T 

 

SVP MA Romanistik HF „Hispanistik/Spanisch“ 50 CP plus Thesis 

 Modulbezeichnung/Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

t-

m
o

d
u

le
 

Lengua y comunicación I 
05-MA-R-019 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Lengua y comunicación II 
05-MA-R-020 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 

(1
 a

u
s 

2
) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-021 
LinguisƟk II 
05-MA-R-022 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-023 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-024 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

PrakƟkum 
05-MA-R-026 

10 P  

Summe CP 50  

Master-Thesis 
05-MA-R-025 

30  T 
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SVP MA Romanistik HF „Lusitanistik/Portugiesisch“ 50 CP plus Thesis 
 Modulbezeichnung/Modulcode 

 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

t-

m
o

d
u

le
 

Língua e comunicação I 
05-MA-R-029 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Língua e comunicação II 
05-MA-R-030 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 

(1
 a

u
s 

2
) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-031 
LinguisƟk II 
05-MA-R-032 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-033 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-034 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

PrakƟkum 
05-MA-R-036 

10 P  

Summe CP 50  

Master-Thesis 
05-MA-R-035 

30  T 

SVP Nebenfach in MA Romanistik/Geschichts- und Kulturwissenschaften / 

Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung 

Frankoromanistik/Französisch 40 CP 

 Modulbezeichnung/Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

tm
o

d
-

u
le

 

Langue et communicaƟon I 
05-MA-R-005 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Langue et communicaƟon II 
05-MA-R-006 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 
(1

 a
u

s 
2

) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-007 
LinguisƟk II 
05-MA-R-008 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-009 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-010 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Summe CP 40  
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SVP MA Nebenfach Romanistik / Geschichts- und Kulturwissenschaften Nebenfach/ 

Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung 

Hispanistik/Spanisch (40 CP) 

 Modulbezeichnung/Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

t-
m

o
d

u
le

 

Lengua y comunicación I 
05-MA-R-019 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Lengua y comunicación II 
05-MA-R-020 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 

(1
 a

u
s 

2
) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-021 
LinguisƟk II 
05-MA-R-022 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-023 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-024 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Summe CP 40  

SVP MA Romanistik Nebenfach/ Geschichts- und Kulturwissenschaften Nebenfach 

Lusitanistik/Portugiesisch (40 CP) 

 Modulbezeichnung/Modulcode 
 Semester 

CP 1 2 3 4 

P
fl

ic
h

t-
m

o
d

u
le

 

Língua e comunicação I 
05-MA-R-029 

10 
SP SP 

  
SLB SLB 

Língua e comunicação II 
05-MA-R-030 

10 
  SP  

  SP  

W
a

h
lp
fl

ic
h

t-
 

b
er

ei
ch

 

(1
 a

u
s 

2
) 

LinguisƟk I 
05-MA-R-031 
LinguisƟk II 
05-MA-R-032 

20 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Literatur- und KulturwissenschaŌ I 
05-MA-R-033 
Literatur- und KulturwissenschaŌ II 
05-MA-R-034 

S Ü   

  
S/Ü 

 
S 

Summe CP 40  
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05-MA-R-005 
Langue et  communicat ion I  

10 CP 
Language and Communica on I 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

1.– 2. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25 

Qualifika onsziele: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 

Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten, die dem Niveau C1 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer 
Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken können, ohne 
öŌer deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sie sollen in der Lage sein, die Sprache im gesellschaŌ-
lichen, beruflichen und ausbildungsbezogenen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen, sich klar, strukturiert 
und ausführlich zu komplexen Sachverhalten zu äußern und dabei verschiedene MiƩel zur Textverknüpfung an-
gemessen zu verwenden. 

Sie sollen französischsprachige Fach- und Sachtexte ins Deutsche und in die Fremdsprache übertragen und Mo-
delle der mündlichen sowie schriŌlichen SprachmiƩlung anwenden können. 

Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schreiben 
sowie die SprachmiƩlung werden primär anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung gelegt, 
um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 

A1: MédiaƟon 1 

Durch das Übersetzen sowie das schriŌliche und mündliche Übertragen einschlägiger PressearƟkel von der 
Fremdsprache in die MuƩersprache wird eine präzise, fundierte Kenntnis der allgemeinen gesellschaŌlichen und 
poliƟschen Abläufe vermiƩelt. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf kulturwissenschaŌliche sowie in-
terkulturelle Aspekte der frankophonen Welt. Ferner werden spezifische Übersetzungsprobleme behandelt. 

A2: CommunicaƟon orale 

Die interkulturelle kommunikaƟve Kompetenz wird durch abwechslungsreiches Hörsehmaterial ausgebaut und 
verƟeŌ. Studierende werden dadurch mit den Textspezifika unterschiedlicher, mündlicher Diskursformen und 
den dafür notwendigen SprachmiƩeln vertraut. Ferner werden sie auf die kulturellen Besonderheiten des Fran-
zösischen und ihre ImplikaƟonen für den sprachlichen Diskurs sensibilisiert. 

A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ Ro-
manisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine Er-
probungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine AbschlussevaluaƟon 
(ca. 30 Min.). 

Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 

A1 und A2: Es werden Einblicke in die Alltagskultur und das Berufsleben der frankophonen Länder gegeben. Die 
Wiederholung und VerƟefung der sprachlichen MiƩel orienƟeren sich an interkulturellen kommunikaƟven Lern-
zielen. 

A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ Ro-
manisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine Er-
probungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine AbschlussevaluaƟon 
(ca. 30 Min.). 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe, A3:_WiSe oder 
SoSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Französisch 
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Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und Kul-
turwissenschaŌen Nebenfach, MA ErziehungswissenschaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Ne-
benfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

MédiaƟon 1 

bzw.: 

SprachprakƟsche Übung 

Français A2 - Teil A 

30 h 

bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A2: 

CommunicaƟon orale 

bzw.: 
SprachprakƟsche Übung Français A2 - 

Teil B 

30 h 

Bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A3: Sprachlernberatung 30 h (individuelle Termine) 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: keineVgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
Prüfungsform: A1 und A2: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie 
schriŌlich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die 
jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
- Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 

- Organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie 
schriŌlich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die 
jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

- Bildung der Modulnote: jeweilige Prüfungsleistung 100% 

- Wiederholungsprüfung: Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Französisch/Deutsch  

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-006 
Langue et  communicat ion I I  

10 CP 
Language and Communica on II 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

3. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika onsziele: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1: 

Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten verfügen, die zum Niveau C2 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens führen. Sie sollen in der Lage sein, sich über die französischspra-
chige Presse zu informieren. Erstrebt wird eine sehr hohe Kenntnis der französischen Sprache, um alle Rubriken 
einer französischsprachigen Tages- oder Wochenzeitung sehr gut zu verstehen, einschließlich landeskundlicher 
Spezifika. Die Studierenden sollen ferner in der Lage sein, Frankreich betreffende ArƟkel aus der deutschen 
Presse angemessen zu übersetzen und dabei auch auf unterschiedliche Akzentsetzungen bei der Betrachtung 
der eigenen Aktualität und des Weltgeschehens zu achten. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schreiben 
sowie die SprachmiƩlung werden anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten und 
audiovisuellen Dokumenten trainiert. 

Inhalte: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende Eingangsniveau C1: 

A1: CommunicaƟon écrite 

In dieser Veranstaltung wird die schriŌliche Ausdrucksfähigkeit geübt: Im MiƩelpunkt steht das kreaƟve und 
themenbezogene Schreiben (zur Aktualität und Kultur der französischen/frankophonen GesellschaŌ). Gramma-
Ɵsche Schwerpunkte werden herausgegriffen, aufgefrischt und verƟeŌ. Die Fehleranalyse wird konstrukƟv an-
gewendet. 

A2: MédiaƟon 2 

Durch das Übersetzen sowie die schriŌliche und mündliche Übertragung ausgewählter deutschsprachiger Pres-
searƟkel, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der französischen/frankophonen Aktualität beschäŌigen, wird 
die akƟve schriŌliche und mündliche Sprachbeherrschung opƟmiert. Ferner werden strukturelle Verschiedenhei-
ten der deutschen und französischen Sprache bewusstgemacht. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Inhalte des Moduls „Langue et communicaƟon I“ werden verƟeŌ. Die Wiederholung und VerƟefung der 
sprachlichen MiƩel orienƟeren sich an interkulturellen kommunikaƟven Lernzielen. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den frankophonen Ländern werden wir uns auch 
mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen KommunikaƟon auseinandersetzen. 

Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ Roma-
nisƟk begleitet und unterstützt. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Französisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und Kul-
turwissenschaŌen Nebenfach, ErziehungswissenschaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Neben-
fach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Langue et communicaƟon I“ bestanden 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

CommunicaƟon écrite 

bzw.: 

SprachprakƟsche Übung 

Français B1 - Teil A 

30 h 120 h 

A2: MédiaƟon 2 

bzw.: 

SprachprakƟsche Übung 
Français B1 - Teil B 

30 h 120 h 

Summe: 300 h  

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
- Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
- Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie schriŌlich): Prüfungsum-
fang und -–formen in: A1 und A2: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die jewei-
lige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
- Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
- Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Französisch/Deutsch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-007 
L inguist ik  I  

10 CP 
Linguis cs I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

1.– 2. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: verƟeŌe Kenntnisse auf dem Gebiet der kultur- und gesellschaŌswissenschaŌlich orienƟer-
ten LinguisƟk 
Fähigkeit, die SituaƟon des Französischen und seiner Varietäten im frankophonen Raum hinsichtlich sprach-
struktureller und soziokultureller Parameter theoreƟsch und historisch fundiert zu besƟmmen 

Inhalte: Sprache als kulturelles Phänomen: theoreƟsche und historische Aspekte 
Gegenstandsbereich, Grundbegriffe und Methoden der SoziolinguisƟk 
Französisch als globale, naƟonale und regionale Sprache 
Normen und VariaƟon des Französischen 
Das Französische in Kontexten der gesellschaŌlichen Mehrsprachigkeit 
Verhältnis von Status, PresƟge und kommunikaƟvem Wert des Französischen in verschiedenen frankophonen 
SituaƟonen 
Dynamiken des Französischen als kommunikaƟve, idenƟtäre und wirtschaŌliche Ressource in transkulturellen 
Prozessen und in der (mehrsprachigen) medialen KommunikaƟon 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für französische LinguisƟk  

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, MA Erziehungswis-
senschaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: wissenschaŌliche Übung  30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-008 
L inguist ik  I I  

10 CP 
Linguis cs II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

3. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der kultur- und gesellschaŌswissenschaŌlich orienƟer-
ten LinguisƟk 
weitere Entwicklung der Fähigkeit, Formen und FunkƟonen des Französischen in den Bereichen von PoliƟk, Zi-
vilgesellschaŌ, WirtschaŌ, Schule und Medien theoreƟsch geleitet zu erfassen 

Inhalte: Anwendung soziolinguisƟscher und diskursanalyƟscher Methoden zur Beschreibung des Französischen 
im gesellschaŌlichen und kulturellen Kontext 
sprachpoliƟsche Gestaltung der sprachlich-kommunikaƟven Belange frankophoner GesellschaŌen 
gesellschaŌliche und individuelle Strategien der SprachkonfliktbewälƟgung 
Französisch in ökonomischen Kontexten und soziolinguisƟsche Aspekte wirtschaŌlichen Handelns 
Französisch in MigraƟonsprozessen 
sprachliche Diskriminierung und EmanzipaƟon 
Sprachbewusstsein, sprachliche Ideologien und SprachkriƟk 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Professur für französische LinguisƟk  

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „LinguisƟk I“ bestanden 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ 

wissenschaŌliche Übung 
30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-009 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Die Studierenden… 

…verƟefen ihre literatur- und kulturwissenschaŌlichen Kenntnisse des frankophonen und romanischen Kultur-
raums. 

...entwickeln literatur- und kulturwissenschaŌliche Fragestellungen unter BerücksichƟgung aktueller Theoriean-
sätze. 

…erweitern ihre methodischen Kompetenzen für eine differenzierte Analyse und InterpretaƟon exemplarischer 
Gegenstände der frankophonen und romanischen Literatur- und KulturwissenschaŌ. 

…erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der kulturgeschichtlichen LiteraturwissenschaŌ. 

…verƟefen theoreƟsche Grundlagen der Literatur-, Film- und Medienanalyse und erproben diese. 

…kennen unterschiedliche (literarische) Textsorten und können diese im Hinblick auf gaƩungshistorische bzw. 
gaƩungstheoreƟsche Gesichtspunkte einordnen. 

…können eigenständig unterschiedliche Texƞormen unter Anwendung sƟlisƟscher, struktureller und argumenta-
Ɵver Aspekte verfassen und diesen Prozess kriƟsch reflekƟeren. 

…können wissenschaŌlich-themenbezogene Diskussionen führen und eigene Standpunkte argumentaƟv be-
gründen.  

Inhalte: Das Modul Literatur- und KulturwissenschaŌ I knüpŌ an bereits erworbenes literatur- und kulturwis-
senschaŌliches Wissen und Können an und verƟeŌ dies mit besonderem Fokus auf forschungsorienƟertem Ler-
nen. Einen Schwerpunkt bilden die Analyse und InterpretaƟon historischer sowie aktueller kultureller Ausdrucks-
formen der Romania (Romane, Theaterstücke, Filme, Graphic Novels) unter besonderer BerücksichƟgung be-
rufsfeldbezogener Fragestellungen. Dabei werden literatur-, film- und medienanalyƟsche Modelle eigenständig 
erprobt. Exemplarisch können hier Intertextualitäts- sowie Inter- und Transmedialitätstheorien genannt werden.  

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für französische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: wissenschaŌliche Übung 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
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Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-010 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Die Studierenden… 

...entwickeln differenzierte literatur- und kulturwissenschaŌliche Fragestellungen unter besonderer Berücksich-
Ɵgung medienästheƟscher sowie ökonomischer PerspekƟven. 

…verƟefen theoreƟsche Grundlagen der Literatur-, Film- und Medienanalyse und erproben diese. 

…erweitern literatur-, kultur- und medientheoreƟsche Ansätze und Methoden und wenden diese zur Analyse 
kultureller Phänomene im Hinblick auf unterschiedliche Bereiche der literarischen, medialen, musealen und öko-
nomischen Praxis an. 

…verƟefen ihre FerƟgkeiten im Bereich der kulturgeschichtlichen LiteraturwissenschaŌ und erproben diese. 

…kennen unterschiedliche (literarische) Textsorten und können diese im Hinblick auf gaƩungshistorische bzw. 
gaƩungstheoreƟsche sowie auf medienästheƟsche Gesichtspunkte einordnen. 

…können den inter- und transkulturellen Gehalt historischer und zeitgenössischer literatur-, medien- und kultur-
wissenschaŌlicher Gegenstände der Romania reflekƟeren und erweitern so ihre inter- und transkulturelle Kom-
petenz. 

…können eigenständig unterschiedliche Texƞormen unter Anwendung sƟlisƟscher, struktureller und argumenta-
Ɵver Aspekte verfassen und diese situaƟonsspezifisch präsenƟeren. 

…können wissenschaŌlich-themenbezogene Diskussionen führen und eigene Standpunkte argumentaƟv be-
gründen.  

Inhalte: Das Modul Literatur- und KulturwissenschaŌ II ist forschungsorienƟert und erweitert bereits erworbene 
FerƟgkeiten unter Rekurs auf aktuelle Konzepte der Literatur-, Kultur- und MedienwissenschaŌ. Literarische und 
kulturelle Strukturen, Entwicklungstendenzen und Problemfelder des romanischsprachigen Raums werden an-
hand historischer und zeitgenössischer Gegenstände (Romane, Theaterstücke, Filme, Graphic Novels) unter be-
rufsfeldbezogenen Fragestellungen analysiert und interpreƟert. Neben der romanischen PerspekƟve sind litera-
tur-, kultur- und medienanalyƟsche sowie inter- und transkulturelle Aspekte leitende Analysekategorien. Die Stu-
dierenden werden angeleitet, eigenständig Texte zu verfassen und diese nach zuvor erarbeiteten Kriterien zu 
analysieren und zu bewerten. Dabei wird die wissenschaŌliche Kompetenz vor allem im Hinblick auf das Verfas-
sen von TextkriƟk und Ausstellungsberichten, Erstellen und Analysieren von Kurzfilmen sowie im Bereich der Öf-
fentlichkeitsarbeit verƟeŌ. Ebenfalls gibt es eine enge Verzahnung zu ökonomischen Fragestellungen und zur 
interkulturellen Handlungskompetenz. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Professur für französische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Literatur- und KulturwissenschaŌ I“ bestanden 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ 

wissenschaŌliche Übung 
30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  
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Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: A2 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-013 
Master-Thesis  

30 CP 
Master Thesis 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

4. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Fähigkeit, selbständig ein Projekt im Bereich der interkulturellen KommunikaƟon, der Lite-
ratur-/ KulturwissenschaŌ oder LinguisƟk zu planen, durchzuführen und in angemessener Form zu dokumenƟe-
ren 

Inhalte: Planung, Durchführung und DokumentaƟon eines sprachwissenschaŌlichen, literatur-/ kulturwissen-
schaŌlichen oder interkulturellen Forschungsprojekts 
Erstellung einer wissenschaŌlichen Masterarbeit  

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Semester, Dauer: 1 Semester 

Modulverantwortliche: Prüfungsausschuss des Fachbereichs 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach 

Teilnahmevoraussetzungen: „LinguisƟk II“ oder „Literatur- und KulturwissenschaŌ II“ bestanden 

Veranstaltung: Workload 

Thesis 900 h 

Prüfungsvorleistungen: Vvgl. § 8 SpezOdieser Ordnung keine 

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Master-Thesis (150.000–180.000 Zeichen) 
Bildung der Modulnote: Thesis 100 %  

Prüfungssprache: Deutsch oder in Abhängigkeit vom Haupƞach auf Antrag auch Französisch, Portugiesisch, 
Spanisch. Andere Sprachen sind ausgeschlossen. 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 
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05-MA-R-014 
Praktikum 

10 CP 
Work Placement 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Französisch 

1–3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Selbständige OrienƟerung in außeruniversitären Berufsfeldern oder im WissenschaŌsma-
nagement 
Anwendung sprachlicher Fachkenntnisse in Berufsfeldern außerhalb der Universität oder im WissenschaŌsma-
nagement 
PraxisorienƟerte Fähigkeiten 

Inhalte: TäƟgkeit in einem außeruniversitären Berufsfeld oder im WissenschaŌsmanagement mit sprachprakƟ-
schem Bezug 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Semester, Dauer: 1 Semester 

Modulverantwortliche: GeschäŌsführung des InsƟtuts für RomanisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Workload 

PrakƟkum 210 h 

PrakƟkumsbericht 90 h 

Summe 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: PrakƟkumsbericht (ca. 15 Seiten) 
Bildung der Modulnote: 100 % PrakƟkumsbericht, welcher nur mit bestanden/nicht bestanden bewertet wird 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Prüfungssprache: Deutsch/Französisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-029 
L íngua e comunicação I  

10 CP 
Language and Communica on I 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch  

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika onsziele: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B1: 

Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul „Língua e comunicação II“ Teil der UNIcert®-Ausbildung und berech-
Ɵgt zur Prüfungsteilnahme zum Erwerb des UNIcert®-ZerƟfikats Stufe II Niveaustufe B2.2 allgemeine Wissen-
schaŌssprache. 

Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten verfügen, die dem Niveau B2.1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens entsprechen: Sie sollen die HaupƟnhalte komplexer Texte zu kon-
kreten und abstrakten Themen und im eigenem Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen. Sie sollen sich 
so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit MuƩersprachlern ohne größere Anstren-
gung auf beiden Seiten gut möglich ist. Sie sollen sich schriŌlich zu einem breiten Spektrum klar und detailliert 
ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Mög-
lichkeiten angeben. 

Nebenfachstudierende, ohne Sprachvoraussetzungen: 
Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul Língua e comunicação II Teil der UNIcert®-Ausbildung und berechƟgt 
zur Prüfungsteilnahme zum Erwerb des UNIcert®-ZerƟfikats I Niveaustufe B1 allgemeine WissenschaŌssprache. 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schreiben 
sowie die SprachmiƩlung werden primär anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung gelegt, 
um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B1: 
A1: Mediação 1 

Durch das Übersetzen sowie das schriŌliche und mündliche Übertragen einschlägiger ArƟkel aus der lusophonen 
Presse wird eine präzise, fundierte Kenntnis der allgemeinen gesellschaŌlichen und poliƟschen Abläufe vermit-
telt. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf kulturwissenschaŌliche sowie interkulturelle Aspekte der lu-
sophonen Welt. Ferner werden spezifische Übersetzungsprobleme behandelt. 

A2: Comunicação Oral 

Die interkulturelle kommunikaƟve Kompetenz wird durch abwechslungsreiches Hörsehmaterial ausgebaut und 
verƟeŌ. Studierende werden dadurch mit den Textspezifika unterschiedlicher, mündlicher Diskursformen und 
den dafür notwendigen SprachmiƩeln vertraut. Ferner werden sie auf die kulturellen Besonderheiten des Portu-
giesischen und ihre ImplikaƟonen für den sprachlichen Diskurs sensibilisiert. 

A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ 
RomanisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine 
Erprobungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine AbschlußevaluaƟon 
(ca. 30 Min.). 
Nebenfachstudierende, ohne Sprachvoraussetzungen: 

A1 und A2: Es werden Einblicke in die Alltagskultur, das Berufsleben und/oder die WirtschaŌskommunikaƟon 
der lusophonen Länder gegeben. Die Wiederholung und VerƟefung der sprachlichen MiƩel orienƟeren sich an 
interkulturellen kommunikaƟven Lernzielen. 
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A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ 
RomanisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine 
Erprobungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine AbschlußevaluaƟon 
(ca. 30 Min.). 

 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe, A3: WiSe oder 
SoSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Portugiesisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: SprachprakƟsche Übung - 

Mediação 1 

bzw.: 

Portugiesisch A2.11 

30 h 

bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A2: SprachprakƟsche Übung - 

Comunicação Oral 

bzw.: 

Portugiesisch A2.2 

30 h 

bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A3: Sprachlernberatung 30 h (individuelle Termine) 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B1: 
- Art der Prüfung: Modulteilprüfungenn 
- Prüfungsform: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie schriŌlich) 
gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den FB 05. Prüfungsumfang und -–formen in: A1 und 
A2: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung in A1 und A2; die jeweilige Prüfungsform 
wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
- Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
- Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Nebenfachstudierende, ohne Sprachvoraussetzungen: 
- Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
- Organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie 
schriŌlich) gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den FB 05; Prüfungsumfang und -formen: 
Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstal-
tungsbeginn bekannt gegeben. 
- Bildung der Modulnote: jeweilige Prüfungsleistung 100% 
- Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Portugiesisch/Deutsch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-030 
L íngua e  comunicação I I  

10 CP 
Language and Communica on II 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 24/25 

Qualifika onsziele:  

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B2.1: 

Dieses Modul ist Teil der UNIcert®-Ausbildung und führt zum UNIcert®-ZerƟfikat Stufe II Niveaustufe B2.2 Wis-
senschaŌssprache. 

Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten, die dem Niveau B2.2 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen bzw. diese erwerben. Sie sollen in der Lage sein, 
sich durch verschiedene portugiesischsprachige Medien zu informieren und sich selbständig schriŌlich und 
mündlich dazu äußern können. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Dieses Modul ist zusammen mit dem Modul Língua e comunicação I Teil der UNIcert®-Ausbildung und berech-
Ɵgt zur Prüfungsteilnahme zum Erwerb des UNIcert®-ZerƟfikats Stufe I Niveaustufe B1 allgemeine Wissen-
schaŌssprache. 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die SprachmiƩlung werden anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert.  

Inhalte:  

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau B2.1: 
A1: Comunicação Escrita 

In dieser Veranstaltung wird die schriŌliche Ausdrucksfähigkeit geübt: Im MiƩelpunkt steht das kreaƟve und 
themenbezogene Schreiben (zur Aktualität und Kultur der lusophonen GesellschaŌ). GrammaƟsche Schwer-
punkte werden herausgegriffen, aufgefrischt und verƟeŌ. Die Fehleranalyse wird konstrukƟv angewendet. 

A2: Mediação 2 

Durch das Übersetzen sowie die schriŌliche und mündliche Übertragung ausgewählter deutschsprachiger 
PressearƟkel, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der lusophonen Aktualität beschäŌigen, wird die akƟve 
schriŌliche und mündliche Sprachbeherrschung opƟmiert. Ferner werden strukturelle Verschiedenheiten der 
deutschen und portugiesischen Sprache bewusst gemacht. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Inhalte des Moduls „Língua e Comunicação I“ werden verƟeŌ. Die Wiederholung und VerƟefung der sprach-
lichen MiƩel orienƟeren sich an interkulturellen kommunikaƟven Lernzielen. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den lusophonen Ländern werden wir uns auch 
mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen KommunikaƟon auseinandersetzen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Portugiesisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Língua e comunicação I” bestanden 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: SprachprakƟsche Übung - 

Comunicação Escrita 

bzw.: 

Portugiesisch B1, Teil A 

30 h 120 h 

A2: SprachprakƟsche Übung - 

Mediação 2 

bzw.: 

Portugiesisch B1, Teil B 

30 h 120 h 

Summe: 300 h  

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
- Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
- Prüfungsform: kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie schriŌlich) 
gemäß UNIcert®- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den FB 05. Prüfungsumfang und -formen in A1 und 
A2: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung in A1 und A2; die jeweilige Prüfungsform 
wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
- Bildung der Modulnote: A1: 50%, A2: 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
- Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Neben dem regulären Leistungsnachweis für das Modul findet eine separate modulübergreifende Prüfung für 
das Niveau UNIcert® I bzw. II staƩ.  

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP / Prüfung UNIcert® II 
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05-MA-R-031 
L inguist ik  I  

10 CP 
Linguis cs I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse auf dem Gebiet der kultur- und gesellschaŌswissenschaŌlich orienƟer-
ten LinguisƟk 
Fähigkeit, die SituaƟon des Portugiesischen und seiner Varietäten im lusophonen Raum hinsichtlich sprach-
struktureller und soziokultureller Parameter theoreƟsch und historisch fundiert zu besƟmmen 

Inhalte: 

Sprache als kulturelles Phänomen: theoreƟsche und historische Aspekte 

Gegenstandsbereich, Grundbegriffe und Methoden der SoziolinguisƟk 

Portugiesisch als globale, naƟonale und regionale Sprache 

Normen und VariaƟon des Portugiesischen 

Das Portugiesische in Kontexten der gesellschaŌlichen Mehrsprachigkeit 

Verhältnis von Status, PresƟge und kommunikaƟvem Wert des Portugiesischen in verschiedenen lusophonen 
SituaƟonen 

Dynamiken des Portugiesischen als kommunikaƟve, idenƟtäre und wirtschaŌliche Ressource in transkulturellen 
Prozessen und in der (mehrsprachigen) medialen KommunikaƟon 

KonversaƟons- und Diskursanalyse 

Sprachliche MulƟmodalität 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Moduldauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für portugiesische LinguisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: 

wissenschaŌliche Übung  
30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keineVgl. § 8 dieser Ordnung 

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-032 
L inguist ik  I I  

10 CP 
Linguis cs II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse der Entwicklung und des Forschungsstandes der Angewandten Sprach-
wissenschaŌ, Überblick über die wichƟgsten Teildisziplinen der Angewandten SprachwissenschaŌ 
Fähigkeit, Probleme der alltäglichen und fachlichen Sprachverwendung unter Einsatz qualitaƟver und quanƟ-
taƟver Methoden der Angewandten SprachwissenschaŌ zu beschreiben und Lösungsansätze zu erarbeiten 

Inhalte: 

Anwendung soziolinguisƟscher, diskursanalyƟscher und mulƟmodaler Methoden zur Beschreibung des Portu-
giesischen im gesellschaŌlichen und kulturellen Kontext 

sprachpoliƟsche Gestaltung der sprachlich-kommunikaƟven Belange lusophoner GesellschaŌen 

gesellschaŌliche und individuelle Strategien der SprachkonfliktbewälƟgung 

Portugiesisch in MigraƟonsprozessen 

sprachliche Diskriminierung und EmanzipaƟon 

Sprachbewusstsein, sprachliche Ideologien und SprachkriƟk 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Professur für portugiesische LinguisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „LinguisƟk I“ (05-MA-R-031) bestanden 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ wissenschaŌliche Übung 30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-033 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse und Reflexion über Kernfragen der kulturwissenschaŌlich orienƟerten 
lusophonen Literatur- und KulturwissenschaŌ und der Literaturtheorie 
Kulturhistorisch orienƟerte Einordnung der Epochen/Themen der lusophonen Literatur/Kultur (Portugal, Brasi-
lien, Afrika) und ihrer Akteure 
KriƟsche Reflexion über postkoloniale Machtbeziehungen und Diversität 

Inhalte: Methodendiskussion, Analyse literarischer Texte und filmischer Werke aus dem lusophonen Raum von 
der Kolonialzeit bis zur Gegenwart  

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für portugiesische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: 

wissenschaŌliche Übung  
30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 SpezO 

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-034 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Fähigkeit, forschungsorienƟerte Analysen fikƟonaler und nichƞikƟonaler Texte und anderer 
künstlerischer Produkte im Horizont übergreifender historischer, literatur- und kulturwissenschaŌlicher Problem-
stellungen und Theorien durchzuführen 
wissenschaŌlich kriƟsch und historisch differenziert mit Texten, Medien und Problemfeldern aus allen Berei-
chen der lusophonen Kulturen und Literaturen umgehen 
Verständnis und Kenntnisse unterschiedlicher Textsorten 
Eigenständige kriƟsche Auseinandersetzung mit eigenen Arbeiten und denen anderer 
Eigenständige Planung, OrganisaƟon und Durchführung eines Projekts (z.B. Autorenlesung, Ausstellung, Buch-
rezension, ZeitungsarƟkel) 

Inhalte: Begründung und Anwendung kultur- und literaturwissenschaŌlicher Fragestellungen und Leitbegriffe 
ForschungsorienƟerte Erarbeitung und Kontextualisierung von Texten/Werken eines Autors/Regisseurs, einer 
Epoche und/oder zu übergreifenden literarischen und kulturellen Zusammenhängen 
Erarbeitung wichƟger literatur- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge an ausgewählten fikƟonalen und 
nichƞikƟonalen Texten, Bildmaterialien, Filmen usw. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Moduldauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Professur für portugiesische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Literatur- und KulturwissenschaŌ I“ bestanden 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ 

wissenschaŌliche Übung 
30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-035 
Master-Thesis  

30 CP 
Master Thesis 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

4. Sem 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Fähigkeit, selbständig ein eigenes wissenschaŌliches Projekt im Bereich der interkulturellen 
KommunikaƟon, der Literatur-/KulturwissenschaŌ oder LinguisƟk zu planen, durchzuführen und in angemesse-
ner Form zu dokumenƟeren 

Inhalte: Planung, Durchführung und DokumentaƟon eines sprachwissenschaŌlichen, literatur-/ kulturwissen-
schaŌlichen oder interkulturellen Forschungsprojekts 
Erstellung einer wissenschaŌlichen Masterarbeit 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Semester, Dauer: 1 Semester 

Modulverantwortliche: Professur je nach Prüferwahl 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach 

Teilnahmevoraussetzungen: „LinguisƟk II“ oder „Literatur- und KulturwissenschaŌ II“ bestanden 

Veranstaltung: Workload 

Thesis 900 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Master-Thesis (150.000 – 180.000 Zeichen) 
Bildung der Modulnote: Thesis 100 % 

Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung und vorausgesetzte Literatur: siehe StudIP / Termin: siehe Vorlesungsverzeichnis 

 



Änderung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang 

„RomanisƟk“ 
03.06.2025 7.36.05 Nr. 13 

 

29 

05-MA-R-036 
Praktikum 

10 CP 
Prac cal Training 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Portugiesisch 

1.– 3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Selbständige OrienƟerung in außeruniversitären Berufsfeldern oder im WissenschaŌsma-
nagement 
Anwendung sprachlicher Fachkenntnisse in Berufsfeldern außerhalb der Universität oder im WissenschaŌsma-
nagement 
PraxisorienƟerte Fähigkeiten 

-Inhalte: TäƟgkeit in einem außeruniversitären Berufsfeld oder im WissenschaŌsmanagement mit sprachprak-
Ɵschem Bezug 

Angebotsrhythmus und Dauer: jedes Semester, Dauer: 1 Semester 

Modulverantwortliche: GeschäŌsführung des InsƟtuts für RomanisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Workload 

PrakƟkum 210 h 

PrakƟkumsbericht 90 h 

Summe 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: PrakƟkumsbericht (ca. 15 Seiten) 
Bildung der Modulnote: 100 % PrakƟkumsbericht, welcher nur mit bestanden/nicht bestanden bewertet wird. 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Prüfungssprache: Deutsch/Portugiesisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-019 
Lengua y  comunicación I  

10 CP 
Language and Communica on I 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika onsziele: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 

Die Studierenden sollen über Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten, die dem Niveau C1 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens entsprechen, verfügen: Sie sollen ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer 
Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen, sich spontan und fließend ausdrücken können, ohne 
öŌer deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Sie sollen in der Lage sein, die Sprache im gesellschaŌ-
lichen, beruflichen und ausbildungsbezogenen Leben wirksam und flexibel zu gebrauchen, sich klar, strukturiert 
und ausführlich zu komplexen Sachverhalten zu äußern und dabei verschiedene MiƩel zur Textverknüpfung an-
gemessen zu verwenden. 

Sie sollen spanische Fach- und Sachtexte ins Deutsche übertragen und Modelle der mündlichen sowie schriŌli-
chen SprachmiƩlung anwenden können. 

Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau A2 des Gemeinsa-
men europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schreiben 
sowie die SprachmiƩlung werden primär anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert. Darüber hinaus wird großen Wert auf die Sprachlernberatung gelegt, 
um das autonome Lernen zu fördern. 

Inhalte: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 

A1: Übersetzung und SprachmiƩlung 1 (Spanisch-Deutsch) 

Durch das Übersetzen sowie das schriŌliche und mündliche Übertragen einschlägiger ArƟkel aus der spanischen 
Presse wird eine präzise, fundierte Kenntnis der allgemeinen gesellschaŌlichen und poliƟschen Abläufe vermit-
telt. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf kulturwissenschaŌliche sowie interkulturelle Aspekte der his-
panophonen Welt. Ferner werden spezifische Übersetzungsprobleme behandelt. 

A2: Comunicación escrita 1 

In dieser Veranstaltung wird die schriŌliche Ausdrucksfähigkeit geübt: Im MiƩelpunkt steht das kreaƟve und 
themenbezogene Schreiben (zur Aktualität und Kultur der spanischen/hispanophonen GesellschaŌ). GrammaƟ-
sche Schwerpunkte werden herausgegriffen, aufgefrischt und verƟeŌ. Die Fehleranalyse wird konstrukƟv ange-
wendet. 

A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ 
RomanisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine 
Erprobungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine Abschlussevalua-
Ɵon (ca. 30 Min.). 

Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
A1 (Español A2 - Teil A) / A2 (Español A2 - Teil B): Es werden Einblicke in die Alltagskultur, das Berufsleben und/o-
der die WirtschaŌskommunikaƟon der hispanophonen Länder gegeben. Die Wiederholung und VerƟefung der 
sprachlichen MiƩel orienƟeren sich an interkulturellen kommunikaƟven Lernzielen. 

A3: Die Sprachkurse werden durch Sprachlernberatungsangebote bzw. Angebote der Selbst-Lern-WerkstaƩ 
RomanisƟk begleitet und unterstützt. Eine Sprachlernberatung umfasst eine Erstberatung (ca. 90 Min.), eine 
Erprobungsphase (individuell zu gestalten), eine ZwischenevaluaƟon (ca. 30 Min.) und eine Abschlussevalua-
Ɵon (ca. 30 Min.). 
 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 2 Semester, A1: WiSe, A2: SoSe, A3: WiSe oder 
SoSe 



Änderung der Speziellen Ordnung für den Masterstudiengang 

„RomanisƟk“ 
03.06.2025 7.36.05 Nr. 13 

 

31 

Modulverantwortliche: Lektorate für Spanisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und Kul-
turwissenschaŌen Nebenfach, ErziehungswissenschaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Neben-
fach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

SprachprakƟsche Übung Übersetzung 
und SprachmiƩlung 1 

bzw.: 

Español A2 - Teil A 

30 h 

bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A2: 

SprachprakƟsche Übung Comunicación 
escrita 1 

bzw.: 

Español A2 - Teil B 

30 h 

bzw. 

60 h 

10520 h 

bzw. 

7590 h 

A3: Sprachlernberatung 30 h (individuelle Termine) 

Summe: 300 h (inklusive Sprachlernberatung) 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Sprachvoraussetzung B2: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie schriŌlich). Prüfungsumfang 
und -formen: A1 und A2: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die jeweilige Prüfungs-
form wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 

Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Nebenfachstudierende ohne Sprachvoraussetzungen: 
- Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
- Organisatorisch in A2: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie 
schriŌlich). Prüfungsumfang und -formen: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; die 
jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
- Bildung der Modulnote: A2 100% 
- Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
- Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Spanisch/Deutsch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-020 
Lengua y  comunicación I I  

10 CP 
Language and Communica on II 

Pflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 24/25  

Qualifika onsziele:  

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1: 

Die Studierenden sollen über die Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten verfügen, die zum Niveau C2 des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens führen. Sie sollen in der Lage sein, sich über die spanische Presse 
zu informieren. Erstrebt wird eine ausreichend hohe Kenntnis der spanischen Sprache, um alle Rubriken einer 
spanischen Tages- oder Wochenzeitung sehr gut zu verstehen, einschließlich landeskundlicher Spezifika. Die 
Studierenden sollen ferner in der Lage sein, Spanien betreffende ArƟkel aus der deutschen Presse angemessen 
zu übersetzen und dabei auch auf unterschiedliche Akzentsetzungen bei der Betrachtung der eigenen Aktualität 
und des Weltgeschehens zu achten. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 

Die Studierenden sollen Kenntnisse, Kompetenzen und FerƟgkeiten erlangen, die dem Niveau B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens entsprechen: Das Hör- und Leseverstehen, das Sprechen und das Schrei-
ben sowie die SprachmiƩlung werden anhand von aktuellen, authenƟschen und abwechslungsreichen Texten 
und audiovisuellen Dokumenten trainiert.  

Inhalte:  

Haup achstudierende und Nebenfachstudierende, Eingangsniveau C1: 

A1: Comunicación escrita 2 

Die Inhalte verƟefen Kenntnisse und Reflexion ausgewählter Aspekte der spanischen/hispanophonen Gesell-
schaŌ und Kultur. Im Hinblick auf die AnferƟgung der Master-Thesis werden auch Ansätze des wissenschaŌli-
chen Arbeitens und Schreibens in der Fremdsprache angeführt. 

A2: Übersetzung und SprachmiƩlung 2 (Deutsch-Spanisch) 

Durch die das Übersetzen sowie das schriŌliche und mündliche Übertragen ausgewählter deutschsprachiger 
PressearƟkel, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der spanischen Aktualität beschäŌigen, wird die akƟve 
schriŌliche und mündliche Sprachbeherrschung opƟmiert. Ferner werden strukturelle Verschiedenheiten der 
deutschen und spanischen Sprache bewusstgemacht. 

Nebenfachstudierende, Eingangsniveau A2: 
Die Inhalte des Moduls „Lengua y comunicación I“ werden verƟeŌ. Die Wiederholung und VerƟefung der 
sprachlichen MiƩel orienƟeren sich an interkulturellen kommunikaƟven Lernzielen. 

Zusätzlich zu der Vorbereitung auf den universitären Alltag in den hispanophonen Ländern werden wir uns auch 
mit verschiedenen Konzepten der interkulturellen KommunikaƟon auseinandersetzen. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jährlich, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe 

Modulverantwortliche: Lektorate für Spanisch 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA RomanisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und Kul-
turwissenschaŌen Nebenfach, ErziehungswissenschaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Neben-
fach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Lengua y comunicación I“ bestanden 
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Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: 

SprachprakƟsche Übung 
(Comunicación escrita 2) 

bzw.: 

Español B1 - Teil A 

30 h 120 h 

A2: 

SprachprakƟsche Übung Übersetzung 
und SprachmiƩlung 2 

bzw. Español B1- Teil B 

30 h 120 h 

Summe: 300 h  

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulteilprüfungen 
Prüfungsform: Kombinierte Prüfung der rezepƟven und produkƟven Kompetenzen (mündlich wie schriŌlich). 
Prüfungsumfang und -–formen in: A1 und A2: Klausur (ca. 90 Minuten) oder Porƞolio oder mündliche Prüfung; 
die jeweilige Prüfungsform wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. 
Bildung der Modulnote: A1 50%; A2 50% (Die Teilprüfungen sind gegenseiƟg kompensierbar) 
Wiederholungsprüfung 1: Wiederholung der Prüfungsleistung 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Spanisch/Deutsch  

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-021 
L inguist ik  I  

10 CP 
Linguis cs I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

1. -2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse auf dem Gebiet der kultur- und gesellschaŌswissenschaŌlich orienƟer-
ten LinguisƟk 
Fähigkeit, die SituaƟon des Spanischen und seiner Varietäten im hispanophonen Raum hinsichtlich sprach-
struktureller und soziokultureller Parameter theoreƟsch und historisch fundiert zu besƟmmen 

Inhalte: Sprache als kulturelles Phänomen: theoreƟsche und historische Aspekte 
Gegenstandsbereich, Grundbegriffe und Methoden der SoziolinguisƟk 
Spanisch als globale, naƟonale und regionale Sprache 
Normen und VariaƟon des Spanischen 
Das Spanische in Kontexten der gesellschaŌlichen Mehrsprachigkeit 
Verhältnis von Status, PresƟge und kommunikaƟvem Wert des Spanischen in verschiedenen hispanophonen 
SituaƟonen 
Dynamiken des Spanischen als kommunikaƟve, idenƟtäre und wirtschaŌliche Ressource in transkulturellen 
Prozessen und in der (mehrsprachigen) medialen KommunikaƟon 
KonversaƟons- und Diskursanalyse 
Sprachliche MulƟmodalität 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 2 Semester 

Modulverantwortliche: Professur für spanische LinguisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: 

wissenschaŌliche Übung  
30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Spanisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-022 
L inguist ik  I I  

10 CP 
Linguis cs II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse der Entwicklung und des Forschungsstandes der Angewandten Sprach-
wissenschaŌ, Überblick über die wichƟgsten Teildisziplinen der Angewandten SprachwissenschaŌ, Fähigkeit, 
Probleme der alltäglichen und fachlichen Sprachverwendung unter Einsatz qualitaƟver und quanƟtaƟver Me-
thoden der Angewandten SprachwissenschaŌ zu beschreiben und Lösungsansätze zu erarbeiten. 

Inhalte: 

Anwendung soziolinguisƟscher, diskursanalyƟscher und mulƟmodaler Methoden zur Beschreibung des Spani-
schen im gesellschaŌlichen und kulturellen Kontext 

sprachpoliƟsche Gestaltung der sprachlich-kommunikaƟven Belange hispaniphoner GesellschaŌen 

gesellschaŌliche und individuelle Strategien der SprachkonfliktbewälƟgung 

Spanisch in MigraƟonsprozessen 

sprachliche Diskriminierung und EmanzipaƟon 

Sprachbewusstsein, sprachliche Ideologien und SprachkriƟk 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe. SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für spanische LinguisƟk 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „LinguisƟk I“ bestanden 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ 

wissenschaŌliche Übung 
30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Spanisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-023 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies I 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

1.– 2. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: VerƟeŌe Kenntnisse und Reflexion über Kernfragen der kulturwissenschaŌlich orienƟerten 
spanischsprachigen Literatur- und KulturwissenschaŌ und der Literaturtheorie 
Kulturhistorisch orienƟerte Einordnung der Epochen/Themen der spanischsprachigen Literatur/Kultur und ihrer 
Akteure 
KriƟsche Reflexion über postkoloniale Machtbeziehungen und Diversität 

Inhalte: Methodendiskussion, Analyse literarischer Texte und filmischer Werke aus dem spanischsprachigen 
Raum von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart  

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 2 Semester 

Modulverantwortliche: Professur für spanische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: keine 

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar 30 h 120 h 

A2: wissenschaŌliche Übung  30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Spanisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 
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05-MA-R-024 
L iteratur-  und Kulturwissenschaft  I I  

10 CP 
Literary/Cultural Studies II 

Wahlpflichtmodul 
FB 05/InsƟtut für RomanisƟk/Spanisch 

3. Sem. 
erstmals angeboten im WiSe 20/21 

Qualifika onsziele: Fähigkeit, forschungsorienƟerte Analysen fikƟonaler und nicht fikƟonaler Texte und anderer 
künstlerischer Produkte im Horizont übergreifender historischer, literatur- und kulturwissenschaŌlicher Problem-
stellungen und Theorien durchzuführen 
wissenschaŌlich kriƟsch und historisch differenziert mit Texten, Medien und Problemfeldern aus allen Berei-
chen der spanischsprachigen Kulturen und Literaturen umgehen 
Verständnis und Kenntnisse unterschiedlicher Textsorten 
Eigenständige kriƟsche Auseinandersetzung mit eigenen Arbeiten und denen anderer 
Eigenständige Planung, OrganisaƟon und Durchführung eines Projekts (z.B. Autorenlesung, Ausstellung, Buch-
rezension, ZeitungsarƟkel, Übersetzung) 

Inhalte: Begründung und Anwendung kultur- und literaturwissenschaŌlicher Fragestellungen und Leitbegriffe 
ForschungsorienƟerte Erarbeitung und Kontextualisierung von Texten/Werken eines Autors/Regisseurs, einer 
Epoche und/oder zu übergreifenden literarischen und kulturellen Zusammenhängen 
Erarbeitung wichƟger literatur- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge an ausgewählten fikƟonalen und 
nichƞikƟonalen Texten, Bildmaterialien, Filmen usw. 

Angebotsrhythmus und Dauer: Modulrhythmus: jedes Semester, Dauer: 1 Semester, A1/A2: WiSe. SoSe 

Modulverantwortliche: Professur für spanische Literatur- und KulturwissenschaŌ 

Verwendbar in folgenden Studiengängen: MA Intercultural CommunicaƟon and Business Haupƞach, MA Ro-
manisƟk Haupƞach und Nebenfach, MA Geschichts- und KulturwissenschaŌen Nebenfach, Erziehungswissen-
schaŌ mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung Nebenfach 

Teilnahmevoraussetzungen: „Literatur- und KulturwissenschaŌ I“ bestanden  

Veranstaltung: Präsenzstunden Vor- und Nachbereitung 

A1: Seminar/ 

wissenschaŌliche Übung 
30 h 120 h 

A2: Seminar 30 h 120 h 

Summe: 300 h 

Prüfungsvorleistungen: keine Vgl. § 8 dieser Ordnung  

Modulprüfung: 
Art der Prüfung: Modulabschlussprüfung 
Prüfungsform: Hausarbeit, organisatorisch in A2 
Bildung der Modulnote: Hausarbeit 100 % 
Wiederholungsprüfung 1: Überarbeitung der Hausarbeit innerhalb von 14 Tagen 
Wiederholungsprüfung 2: Wiederholung der Prüfungsleistung 

Unterrichts- und Prüfungssprache: Deutsch/Spanisch 

Hinweise: Modulberatung, Literatur, Termin: siehe StudIP 

 

 

 


